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RS OGH 1988/1/26 2Ob586/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1988

Norm

ABGB §880a A

ABGB §917

Rechtssatz

Ist die Bestellung einer Sicherheit Voraussetzung für die Leistung des Begünstigten an den Dritten (hier die

Kreditnehmerin), ist sie als Bestandteil der Gegenleistung des Dritten und nicht als freigiebige Zuwendung des

Garanten an den Begünstigten zu beurteilen.
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